
Zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung  

Der Vorstand der Fraport AG berichtet im Rahmen einer zusammengefassten Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f 
Handelsgesetzbuch (HGB) und § 315d HGB in Verbindung mit § 289f HGB – zugleich für den Aufsichtsrat – über die gemäß  
§ 289f HGB angabepflichtigen Inhalte sowohl für die Fraport AG als auch für den Fraport-Konzern (Fraport AG und vollkonsoli-
dierte Konzern-Gesellschaften, nachfolgend: Fraport), um eine auf den Konzern bezogene Gesamtaussage zu den Grundsätzen 
der Unternehmensführung zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang berichten Vorstand und Aufsichtsrat gemäß Grundsatz 23 
des Deutschen Corporate Governance Kodex in der am 27. Juni 2022 bekannt gemachten Fassung vom 28. April 2022 (nachfol-
gend: DCGK) über die Corporate Governance der Gesellschaft. Diese Erklärung ist Teil des zusammengefassten Lageberichts. 

Der Begriff „Corporate Governance“ steht bei Fraport für eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung und -überwa-
chung. Ziele der Corporate Governance sind bei Fraport die langfristige Wertschaffung sowie die Schaffung und Stärkung von 
Vertrauen bei Investoren, Kunden, Beschäftigten und in der Öffentlichkeit. Gute Corporate Governance besitzt bei Fraport 
daher höchsten Stellenwert. In diesem Kontext ist eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ebenso 
wichtig wie die Achtung von Aktionärsinteressen sowie eine offene und transparente Unternehmenskommunikation. Fraport 
begleitet die nationalen und internationalen Entwicklungen in diesem Bereich und überprüft regelmäßig die Unternehmenspra-
xis im Zusammenhang mit neuen gesetzlichen Vorgaben sowie weiterentwickelten nationalen und internationalen Standards 
und passt diese bedarfsorientiert an. 

Gemäß § 317 Absatz 2 Satz 6 HGB wurden die folgenden Angaben nach § 289f Absatz 2 und 5 HGB sowie § 315d HGB nur 
insoweit in die Jahresabschlussprüfung durch den Abschlussprüfer einbezogen, als geprüft wurde, ob diese gemacht wurden.  

 

Entsprechenserklärung nach § 161 AktG 
Maßgebliche Grundlagen der Corporate Governance bei der Fraport AG als börsennotierter Aktiengesellschaft mit Sitz in 
Deutschland sind das deutsche Aktienrecht, das Kapitalmarktrecht sowie der DCGK in seiner jeweils geltenden Fassung. Der 
DCGK stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften dar 
und enthält in Form von Empfehlungen und Anregungen international sowie national anerkannte Standards guter und verantwor-
tungsvoller Unternehmensführung. Eine Verpflichtung zur Umsetzung der Empfehlungen und Anregungen des DCGK besteht 
nicht. Vorstand und Aufsichtsrat sind jedoch gemäß § 161 Aktiengesetz (AktG) verpflichtet, jährlich eine Entsprechenserklärung 
abzugeben und hinsichtlich etwaiger Abweichungen von den Empfehlungen des DCGK zu informieren und diese zu begründen. 

Entsprechenserklärung vom 12. Dezember 2025 
Vorstand und Aufsichtsrat gaben zuletzt am 12. Dezember 2025 folgende Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG ab: 

„Die Fraport AG hat seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung vom 13. Dezember 2024 sämtlichen am 27. Juni 2022 bekannt 
gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022 
(DCGK 2022) entsprochen und wird ihnen auch zukünftig mit der folgenden temporären Ausnahme entsprechen. 

Nach der Empfehlung C.4 DCGK 2022 soll ein Aufsichtsratsmitglied, das keinem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft 
angehört, insgesamt nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate bei konzernexternen börsennotierten Gesellschaften oder vergleich-
bare Funktionen wahrnehmen, wobei ein Aufsichtsratsvorsitz doppelt zählt. Das Aufsichtsratsmitglied Frau Kathrin Dahnke wird 
vorübergehend ab dem 1. Januar 2026 insgesamt sechs Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften 
beziehungsweise Aufsichtsräten von konzernexternen Gesellschaften mit vergleichbaren Anforderungen wahrnehmen. Es ist 
geplant, dass diese temporäre Abweichung vom DCGK durch das Ausscheiden aus einem Mandat innerhalb der ersten Jahres-
hälfte 2026 wieder entfällt.“ 

Die Entsprechenserklärung wurde den Aktionärinnen und Aktionären unverzüglich auf der Konzern-Homepage unter  
 www.fraport.de/corporategovernance dauerhaft zugänglich gemacht. 

Anregungen des DCGK 
Die Fraport AG erfüllt freiwillig sämtliche Anregungen des DCGK. 
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Angaben zu den Unternehmensführungspraktiken  
Über die gesetzlichen Vorschriften hinaus finden bei Fraport folgende Unternehmensführungspraktiken Anwendung: 

Struktur und Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat 
Eine verantwortungsvolle und transparente Unternehmensführung und Überwachungsstruktur ist für Fraport die zentrale 
Grundlage zur Schaffung von Werten und Vertrauen. Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften unterliegt die Fraport AG dabei 
dem „dualen Führungssystem“, das durch eine strikte personelle Trennung von Leitungs- und Überwachungsorgan erreicht wird 
(Two-Tier Board). Der Vorstand leitet die Fraport AG, der Aufsichtsrat überwacht ihn. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im 
Unternehmensinteresse eng zusammen. 

Vorstand 
Der Vorstand führt als Leitungsorgan die Geschäfte des Unternehmens. Er ist im Rahmen der aktienrechtlichen Vorschriften an 
das Interesse und die gesellschaftspolitischen Grundsätze des Unternehmens gebunden. Grundlage seiner Arbeit ist darüber 
hinaus die „Geschäftsordnung Vorstand“, die vom Aufsichtsrat genehmigt wurde. Dieser Geschäftsordnung ist als Anlage auch 
der Geschäftsverteilungsplan des Vorstands beigefügt, in dem die Ressortzuständigkeiten geregelt sind.  

Der Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für ihre 
Umsetzung. Entscheidungen über grundsätzliche Fragen der Organisation, der Geschäftspolitik sowie der Investitions- und Finanz-
planung der Gesellschaft sind nach der Geschäftsordnung für den Vorstand dem Gesamtvorstand zugewiesen.  

Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über sämtliche relevante Fragen der Geschäfts-
entwicklung, Unternehmensstrategie sowie über mögliche Risiken. Der Vorstand bedarf für bestimmte wesentliche Angelegen-
heiten der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats, insbesondere zu investitions- oder beteiligungsbezogenen Maßnahmen 
oberhalb einer Wertgrenze von 10 Mio €, soweit diese nicht in einem Wirtschaftsplan vorgesehen sind, dem der Aufsichtsrat 
zugestimmt hat.  

Der Vorstand der Fraport AG besteht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser zusammengefassten Erklärung zur Unterneh-
mensführung aus den folgenden vier Mitgliedern: Dr. Stefan Schulte (Vorsitzender), Julia Kranenberg, Dr. Pierre Dominique 
Prümm und Prof. Dr. Matthias Zieschang. Anke Giesen ist am 31. Dezember 2025 aus dem Vorstand ausgeschieden. 

Lebensläufe der Vorstandsmitglieder mit Angaben über ihre Aufgabenbereiche, ihre langjährigen Erfahrungen innerhalb und au-
ßerhalb der Fraport-Gruppe sowie ihre akademischen Ausbildungen und Abschlüsse sind zudem auf der Internetseite des Unter-
nehmens unter  www.fraport.com/de/konzern/ueber-uns/vorstand.html verfügbar. Sämtliche Mitglieder des Vorstands verfügen 
über umfangreiche Erfahrung und Expertise in den Bereichen Unternehmensstrategie und Unternehmenspolitik. 

Die Dauer der Bestellung der Vorstandsmitglieder ist langfristig orientiert und beträgt in der Regel fünf Jahre. Davon abweichend 
verlängerte der Aufsichtsrat zuletzt im Jahr 2025 die Bestellung von Herrn Prof. Dr. Zieschang als Mitglied des Vorstands für 
weitere zwei Jahre und sieben Monate bis zum 31. August 2028. Die derzeitigen Amtsperioden der weiteren Vorstandsmitglieder 
haben folgende Laufzeiten: Herr Dr. Schulte bis zum 31. August 2027, Herr Dr. Prümm bis zum 30. Juni 2029 und Frau Kranen-
berg bis zum 31. Oktober 2030. Die Wiederbestellungen erfolgten entsprechend § 84 Absatz 1 Satz 3 AktG nicht vor Ablauf eines 
Jahres der jeweiligen Amtszeiten. 

Die Altersgrenze für Vorstandsmitglieder wurde vom Aufsichtsrat grundsätzlich auf 65 Jahre festgelegt. Im Falle der (Wieder-) 
Bestellungen von Herrn Dr. Schulte bis zum 31. August 2027 und Herrn Prof. Dr. Zieschang bis zum 31. August 2028 hat sich 
der Aufsichtsrat jeweils mit der Altersgrenze auseinandergesetzt und beschlossen, von der grundsätzlich festgelegten Alters-
grenze ausnahmsweise abzuweichen. In beiden Fällen hat der Aufsichtsrat explizit beschlossen, an der grundsätzlich festgeleg-
ten Altersgrenze von 65 Jahren im Übrigen festzuhalten. Für die (Wieder-)Bestellungen von Herrn Dr. Schulte beziehungsweise 
Herrn Prof. Dr. Zieschang und die hierfür erfolgenden Ausnahmeabweichungen von der Altersgrenze sprachen die laufenden 
Ausbaumaßnahmen in Frankfurt, Lima und Antalya, für die der Aufsichtsrat die Kontinuität im Amt des Vorstandsvorsitzenden 
und des Finanzvorstands aufgrund der langjährigen Erfahrung und Ressortzuständigkeiten für diese Projekte im Interesse der 
Gesellschaft für geboten hält. 
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Die Vergütung der Vorstände besteht aus fixen und erfolgsabhängigen Bestandteilen. Der Vergütungsbericht über das Geschäfts-
jahr 2025, der Vermerk des Abschlussprüfers gemäß § 162 AktG und das geltende Vergütungssystem des Vorstands sind unter 

 www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html veröffentlicht. 

Der Vorstand tagt in der Regel wöchentlich und ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Sitzung 
teilnimmt. Er beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmenden Vorstandsmitglieder. Bei 
Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend. 

Nähere Angaben zu den Mitgliedern des Vorstands sowie ihren nach § 285 Nr. 10 HGB anzugebenden Mitgliedschaften und 
Informationen über die jeweiligen Ressortzuständigkeiten finden sich im Tz. 55 des Konzern-Anhangs als Teil des Geschäftsbe-
richts 2025.  

Aufsichtsrat  
Der Aufsichtsrat der Fraport AG überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. Er ist paritätisch aus Anteilseignervertreterinnen 
und -vertretern sowie Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern zusammengesetzt und besteht satzungsgemäß aus 20 Mit-
gliedern. Die zehn Anteilseignervertreterinnen und -vertreter werden von der Hauptversammlung, die zehn Arbeitnehmervertre-
terinnen und -vertreter entsprechend den Maßgaben des Mitbestimmungsgesetzes (MitbestG) von den Beschäftigten für fünf 
Jahre gewählt. Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben und ist danach beschlussfähig, wenn – auf der Grund-
lage einer ordnungsgemäßen Einberufung – mindestens die Hälfte seiner Mitglieder persönlich oder durch schriftliche Stimmab-
gabe an der Beschlussfassung teilnimmt. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit das Gesetz nichts anderes 
zwingend bestimmt. Bei Stimmengleichheit steht dem Aufsichtsratsvorsitzenden, der aus dem Kreis der Anteilseignervertreterin-
nen und -vertreter kommt, bei einer erneuten Abstimmung eine zweite Stimme zu. Darüber hinaus regelt die Geschäftsordnung 
insbesondere die Bildung und die Befugnisse von Ausschüssen des Aufsichtsrats.  

Der Aufsichtsrat wird vom Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen insbe-
sondere der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance 
informiert. Im Falle von etwaigen Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und vereinbarten Zielen 
werden diese dem Aufsichtsrat vom Vorstand unter Angabe der Gründe erläutert. Der Aufsichtsrat kann jederzeit zusätzliche 
Informationen vom Vorstand verlangen. 

Abgesehen von den gesetzlich vorgeschriebenen und den in der Geschäftsordnung des Vorstands festgelegten Fällen bedarf der 
Vorstand nach der Satzung der Zustimmung des Aufsichtsrats unter anderem für Geschäfte und Maßnahmen, die die Unterneh-
mensstruktur oder die Unternehmensstrategie wesentlich ändern oder die zu einer wesentlichen Änderung der Unternehmens-
entwicklung führen. 

Der Aufsichtsrat tagt in der Regel viermal jährlich. Im Jahr 2025 trat der Aufsichtsrat zu sechs Sitzungen zusammen, darunter 
eine Strategieklausur und eine konstituierende Sitzung nach Neuwahl von drei Anteilseignervertretern durch die Hauptversamm-
lung. Die Sitzungen des Aufsichtsrats fanden 2025 alle in Präsenzform statt, wobei für einzelne Mitglieder die Möglichkeit der 
virtuellen Teilnahme bestand. 2025 hat der Aufsichtsrat auch ohne den Vorstand getagt. 

Der Aufsichtsrat führt regelmäßig eine Selbstbeurteilung der Wirksamkeit seiner Tätigkeit und der Tätigkeit seiner Ausschüsse 
durch. Die Effizienzprüfung erfolgt üblicherweise abwechselnd in einem strukturierten Prozess mithilfe externer Berater oder im 
Wege einer fragebogengestützten Selbstbeurteilung. Im Jahr 2025 fand die Selbstbeurteilung des Aufsichtsrats mithilfe eines 
externen Beraters statt, deren Ergebnisse in der Sitzung des Aufsichtsrats am 12. Dezember 2025 eingehend diskutiert wurden.  

Im Bericht des Aufsichtsrats erläutert dieser jährlich seine Aktivitäten des vergangenen Geschäftsjahres. Der Bericht des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 ist im Kapitel „An unsere Aktionäre“ des Fraport-Geschäftsberichts 2025 zu finden. Der 
Vergütungsbericht über das Geschäftsjahr 2025, der Vermerk des Abschlussprüfers gemäß § 162 AktG, das geltende Vergü-
tungssystem des Aufsichtsrats sowie der letzte Vergütungsbeschluss gemäß § 113 Absatz 3 AktG sind unter  

 www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html veröffentlicht. 
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Der Aufsichtsrat setzte sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser zusammengefassten Erklärung zur Unternehmensführung 
wie folgt zusammen: 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats  
Vertreter der Anteilseigner Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
  
Michael Boddenberg (Vorsitz) 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 26.05.2020) 

Mathias Venema (stellvertretender Vorsitz) 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 01.07.2020) 

Dr. Bastian Bergerhoff 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 24.05.2022) 

Devrim Arslan 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 31.05.2013) 

Kathrin Dahnke 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 23.05.2023) 

Karina Becker-Lienemann 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 23.05.2023) 

Dr. Margarete Haase 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 01.01.2011) 

Ines Born 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 19.07.2022) 

Mike Josef 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 23.05.2023) 

Hakan Bölükmese 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 29.05.2018) 

Benedikt Kuhn 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 27.05.2025) 

Sidar Kaya 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 23.05.2023) 

Dr. Michael Niggemann 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 27.05.2025) 

Karin Knappe 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 08.06.2022) 

Sonja Wärntges 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 16.10.2020) 

Felix Kreutel 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 23.05.2023) 

Marius Weiß 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 27.05.2025) 

Matthias Pöschko 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 01.01.2021) 

Prof. Dr.-Ing. Katja Windt 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 11.05.2012) 

Özgür Yalcinkaya 
(Mitglied im Aufsichtsrat seit 23.05.2023) 

 

Nähere Angaben zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie ihren nach § 285 Nr. 10 HGB anzugebenden Mitgliedschaften finden 
sich in Tz. 56 des Konzern-Anhangs als Teil des Fraport-Geschäftsberichts 2025. Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder sind 
auf der Internetseite des Unternehmens unter  www.fraport.com/de/konzern/ueber-uns/aufsichtsrat.html verfügbar. 

 

Ausschüsse des Aufsichtsrats  
Auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen und Regelungen seiner Geschäftsordnung hat der Aufsichtsrat Ausschüsse gebildet. 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Aufgaben, die Regelanzahl der Sitzungen, die tatsächliche Anzahl der Sitzungen 
im vergangenen Geschäftsjahr, die planmäßige Anzahl der Mitglieder sowie die tatsächlichen Mitglieder zum Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung dieser Erklärung. 
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nen und -vertreter kommt, bei einer erneuten Abstimmung eine zweite Stimme zu. Darüber hinaus regelt die Geschäftsordnung 
insbesondere die Bildung und die Befugnisse von Ausschüssen des Aufsichtsrats.  

Der Aufsichtsrat wird vom Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen insbe-
sondere der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance 
informiert. Im Falle von etwaigen Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und vereinbarten Zielen 
werden diese dem Aufsichtsrat vom Vorstand unter Angabe der Gründe erläutert. Der Aufsichtsrat kann jederzeit zusätzliche 
Informationen vom Vorstand verlangen. 

Abgesehen von den gesetzlich vorgeschriebenen und den in der Geschäftsordnung des Vorstands festgelegten Fällen bedarf der 
Vorstand nach der Satzung der Zustimmung des Aufsichtsrats unter anderem für Geschäfte und Maßnahmen, die die Unterneh-
mensstruktur oder die Unternehmensstrategie wesentlich ändern oder die zu einer wesentlichen Änderung der Unternehmens-
entwicklung führen. 

Der Aufsichtsrat tagt in der Regel viermal jährlich. Im Jahr 2025 trat der Aufsichtsrat zu sechs Sitzungen zusammen, darunter 
eine Strategieklausur und eine konstituierende Sitzung nach Neuwahl von drei Anteilseignervertretern durch die Hauptversamm-
lung. Die Sitzungen des Aufsichtsrats fanden 2025 alle in Präsenzform statt, wobei für einzelne Mitglieder die Möglichkeit der 
virtuellen Teilnahme bestand. 2025 hat der Aufsichtsrat auch ohne den Vorstand getagt. 

Der Aufsichtsrat führt regelmäßig eine Selbstbeurteilung der Wirksamkeit seiner Tätigkeit und der Tätigkeit seiner Ausschüsse 
durch. Die Effizienzprüfung erfolgt üblicherweise abwechselnd in einem strukturierten Prozess mithilfe externer Berater oder im 
Wege einer fragebogengestützten Selbstbeurteilung. Im Jahr 2025 fand die Selbstbeurteilung des Aufsichtsrats mithilfe eines 
externen Beraters statt, deren Ergebnisse in der Sitzung des Aufsichtsrats am 12. Dezember 2025 eingehend diskutiert wurden.  

Im Bericht des Aufsichtsrats erläutert dieser jährlich seine Aktivitäten des vergangenen Geschäftsjahres. Der Bericht des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 ist im Kapitel „An unsere Aktionäre“ des Fraport-Geschäftsberichts 2025 zu finden. Der 
Vergütungsbericht über das Geschäftsjahr 2025, der Vermerk des Abschlussprüfers gemäß § 162 AktG, das geltende Vergü-
tungssystem des Aufsichtsrats sowie der letzte Vergütungsbeschluss gemäß § 113 Absatz 3 AktG sind unter  

 www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html veröffentlicht. 
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Ausschüsse des Aufsichtsrats     
Ausschuss Aufgaben Sitzungen 

Regel- 
anzahl 

Sitzungen 
2025 

Mitglieder 
Regel- 
anzahl 

Mitglieder 

      
Finanz- und 
Prüfungsausschuss 

> Vorbereitung von Beschlüssen auf dem Gebiet des 
Finanzwesens sowie von prüfungsbezogenen Beschlüssen 
> Befassung insbesondere mit 
> der Prüfung der Rechnungslegung, 
> der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, 
> der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, 
des Risikomanagementsystems, des Internen Revisionssys-
tems, der Abschlussprüfung sowie der Compliance 
> Stellungnahme 
> zum Wirtschaftsplan und zu zustimmungspflichtigen 
Planänderungen, zum Jahres- und Konzern-Abschluss, zum 
Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung, 
zum zusammengefassten Lagebericht, zur Konzern-Nachhal-
tigkeitserklärung, zum Prüfungsbericht des Abschlussprüfers 
und anderer Prüfer, zum Vorschlag für den Prüfungsbericht 
des Aufsichtsrats und zur Entlastung des Vorstands 
> zur Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, 
der Honorarvereinbarung und der Festlegung von Prüfungs-
schwerpunkten 
> Der Finanz- und Prüfungsausschuss ist zuständig für das 
Auswahlverfahren des Abschlussprüfers 
> Er überwacht die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und 
die Qualität der Abschlussprüfung. In diesem Zusammenhang 
stimmt er abschließend allen zulässigen Nichtprüfungsleis-
tungen des Abschlussprüfers vorab zu 

4 6 8 Dr. Margarete Haase (Vorsitz) 
Mathias Venema 
(stellvertretender Vorsitz) 
Devrim Arslan 
Kathrin Dahnke 
Sidar Kaya 
Sonja Wärntges 
Marius Weiß 
Özgür Yalcinkaya 
 

Beteiligungs- und 
Investitionsausschuss 

> Vorbereitung von Beschlüssen auf dem Gebiet des Investiti-
onswesens und Vorbereitung von Beschlüssen bzw. Entschei-
dungen über die Gründung, den Erwerb und die Veräußerung 
von Beteiligungsunternehmen sowie zur laufenden Verfol-
gung der wirtschaftlichen Entwicklung bestehender Beteili-
gungsunternehmen 
> Abschließende Entscheidung über die Gründung, den Er-
werb oder die Veräußerung von unmittelbaren und mittelba-
ren Beteiligungsunternehmen, soweit die Verpflichtung oder 
die Berechtigung der Gesellschaft aus der Investitions- bzw. 
beteiligungsbezogenen Maßnahme insgesamt zwischen 
10.000.000,01 € und 30.000.000 € liegt 
> Abschließende Entscheidung bei Erwerb, Veräußerung 
oder Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen 
Rechten zwischen 5.000.000,01 € und 10.000.000 € 
> Stellungnahme zum Investitionsplan sowie zur Investitions-
berichterstattung 

4 7 8 Kathrin Dahnke (Vorsitz) 
Felix Kreutel 
(stellvertretender Vorsitz) 
Karina Becker-Lienemann 
Dr. Bastian Bergerhoff 
Karin Knappe 
Benedikt Kuhn 
Matthias Pöschko 
Prof. Dr.-Ing. Katja Windt 
 

Personalausschuss > Vorbereitung von Beschlüssen auf dem Gebiet des Perso-
nalwesens 
> Stellungnahme insbesondere zur Entwicklung des 
Personalbestands, zu Grundfragen des Tarifrechts, zum Be-
zahlungssystem, zum Mitarbeiteraktienprogramm, zu Fragen 
zur betrieblichen Altersversorgung 
 

4 4 8 Hakan Bölükmese (Vorsitz) 
Marius Weiß 
(stellvertretender Vorsitz) 
Karina Becker-Lienemann 
Dr. Bastian Bergerhoff 
Sidar Kaya 
Karin Knappe 
Sonja Wärntges 
Prof. Dr.-Ing. Katja Windt 

Präsidialausschuss > Vorbereitung der Bestellung von Vorstandsmitgliedern so-
wie der Bedingungen der Anstellungsverträge inklusive Ver-
gütung 
> Abschließende Entscheidung über zustimmungspflichtige 
Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern 

Nach 
Bedarf 

5 8 Aufsichtsratsvorsitzender 
Michael Boddenberg 
(Vorsitz kraft Amtes) 
Stellvertretender Vorsitzender 
Mathias Venema (kraft Amtes) 
Hakan Bölükmese 
Dr. Margarete Haase 
Mike Josef 
Benedikt Kuhn 
Matthias Pöschko 
Özgür Yalcinkaya 

Ausschuss gemäß 
§ 27 MitbestG 
(Vermittlungsausschuss) 

> Erstellung eines Vorschlags für die Bestellung beziehungs-
weise den Widerruf von Mitgliedern des Vorstands, wenn 
eine solche Entscheidung des Gesamtaufsichtsrats nicht zu-
stande kommt 

Nach 
Bedarf 

0 4 Aufsichtsratsvorsitzender 
Michael Boddenberg 
(Vorsitz kraft Amtes) 
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 
Mathias Venema (kraft Amtes) 
Hakan Bölükmese 
Mike Josef 

Nominierungsausschuss > Vorschlag von geeigneten Kandidaten an den Aufsichtsrat 
für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung 

Nach 
Bedarf 

1 3 Aufsichtsratsvorsitzender 
Michael Boddenberg (Vorsitz kraft Amtes) 
Dr. Margarete Haase 
Mike Josef 
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Aktionäre und Hauptversammlung  
Die Aktionäre der Fraport AG nehmen ihre Rechte während der Hauptversammlung wahr und üben dort ihr Mitsprache- und 
Stimmrecht aus. Die Aktionäre werden im Vorfeld der Versammlung rechtzeitig über den Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr 
und die Prognosen des Unternehmens durch die Berichterstattung im zusammengefassten Lagebericht informiert. Unterjährig 
erhalten die Aktionäre durch die Zwischenberichterstattung sowie weitere Publikationen des Unternehmens auf der Konzern-
Homepage umfassend und zeitnah Informationen über die aktuelle Geschäftsentwicklung.  

Die Hauptversammlung findet jährlich in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres statt und entscheidet über sämtliche ihr 
durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben wie die Gewinnverwendung, die Wahl und Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder 
sowie die Entlastung der Vorstandsmitglieder, die Wahl des Abschlussprüfers, die Änderung der Satzung der Gesellschaft, die 
Aufsichtsratsvergütung, die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder sowie weitere Aufgaben. Die Aktionäre 
können ihr Stimmrecht entweder selbst ausüben oder eine dritte Person zur Ausübung ihres Stimmrechts bevollmächtigen. Jede 
Aktie gewährt bei den Abstimmungen in der Hauptversammlung eine Stimme. 

Der Vorstand ist gemäß der Satzung ermächtigt vorzusehen, dass  

• die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversamm-
lung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die aktuell gültige Ermächtigung ist befristet und gilt für Hauptver-
sammlungen, die innerhalb von drei Jahren nach der im Juni 2023 erfolgten Handelsregistereintragung dieser Satzungs-
regelung durchgeführt werden. Es ist geplant, der Hauptversammlung 2026 wieder eine auf drei Jahre befristete 
Ermächtigung vorzuschlagen;  

• Aktionäre ihre Stimme schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl); 

• Aktionäre an einer Hauptversammlung, die keine virtuelle Hauptversammlung im Sinne der Satzung ist, auch ohne 
Anwesenheit an deren Ort und ohne Bevollmächtigte teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 
teilweise im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können (Onlineteilnahme). 

Die Hauptversammlung fand im Jahr 2025 als Präsenzveranstaltung statt. 

 

Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und den beiden 
Führungsebenen unterhalb des Vorstands 
Nach dem Aktiengesetz muss bei der Fraport AG als börsennotierter Gesellschaft, für die das Mitbestimmungsgesetz gilt und 
deren Vorstand aus mehr als drei Personen besteht, mindestens eine Frau und mindestens ein Mann Mitglied des Vorstands sein 
(Mindestbeteiligungsgebot). Im Geschäftsjahr 2025 hat die Fraport AG dieser Vorgabe entsprochen. 

Für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands sind Zielgrößen und Fristen für die Erreichung 
dieser Ziele festzulegen.  

Eine Festlegung von Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat ist bei der Fraport AG nicht erforderlich, da für den Aufsichtsrat 
der Fraport AG gemäß § 96 Absatz 2 AktG bereits eine feste Geschlechterquote gilt. 

Zielgrößen für den Vorstand 
Gilt für den Vorstand das oben genannte Mindestbeteiligungsgebot, entfällt nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes die 
Pflicht zur Festlegung einer Zielgröße für die Beteiligung von Frauen im Vorstand. Im Geschäftsjahr 2025 erreichte der Frauen-
anteil im Vorstand der Fraport AG 40 %. Seit dem Ausscheiden von Anke Giesen aus dem Vorstand beträgt der Frauenanteil ab 
dem 1. Januar 2026 noch 25 %. Dies entspricht auch dem gesetzlichen Mindestbeteiligungsgebot. 

Zusammengefasster Lagebericht Fraport-Geschäftsbericht 2025 

 

24 

Ausschüsse des Aufsichtsrats     
Ausschuss Aufgaben Sitzungen 

Regel- 
anzahl 

Sitzungen 
2025 

Mitglieder 
Regel- 
anzahl 

Mitglieder 

      
Finanz- und 
Prüfungsausschuss 

> Vorbereitung von Beschlüssen auf dem Gebiet des 
Finanzwesens sowie von prüfungsbezogenen Beschlüssen 
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> Abschließende Entscheidung über die Gründung, den Er-
werb oder die Veräußerung von unmittelbaren und mittelba-
ren Beteiligungsunternehmen, soweit die Verpflichtung oder 
die Berechtigung der Gesellschaft aus der Investitions- bzw. 
beteiligungsbezogenen Maßnahme insgesamt zwischen 
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> Abschließende Entscheidung bei Erwerb, Veräußerung 
oder Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen 
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> Stellungnahme insbesondere zur Entwicklung des 
Personalbestands, zu Grundfragen des Tarifrechts, zum Be-
zahlungssystem, zum Mitarbeiteraktienprogramm, zu Fragen 
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Dr. Bastian Bergerhoff 
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Präsidialausschuss > Vorbereitung der Bestellung von Vorstandsmitgliedern so-
wie der Bedingungen der Anstellungsverträge inklusive Ver-
gütung 
> Abschließende Entscheidung über zustimmungspflichtige 
Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern 
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5 8 Aufsichtsratsvorsitzender 
Michael Boddenberg 
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Mathias Venema (kraft Amtes) 
Hakan Bölükmese 
Dr. Margarete Haase 
Mike Josef 
Benedikt Kuhn 
Matthias Pöschko 
Özgür Yalcinkaya 
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§ 27 MitbestG 
(Vermittlungsausschuss) 
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weise den Widerruf von Mitgliedern des Vorstands, wenn 
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Michael Boddenberg (Vorsitz kraft Amtes) 
Dr. Margarete Haase 
Mike Josef 
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Zielgrößen für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands 
Nach § 76 Absatz 4 AktG und Grundsatz 3 DCGK legt der Vorstand für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb 
des Vorstands Zielgrößen fest. 

Der Vorstand hat für die Fraport AG eine Zielgröße für den Frauenanteil in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands 
(„direct reports“ an den Vorstand) von 31,8 % und eine Zielgröße von 30,9 % für den Frauenanteil in der darunterliegenden 
Führungsebene („direct reports“ an die erste Führungsebene nach dem Vorstand) für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2026 festgelegt. Für den Konzern hat der Vorstand darüber hinaus für denselben Zeitraum eine Zielgröße für den 
Frauenanteil in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands („direct reports“ an den Vorstand) von 30,8 % und eine Ziel-
größe von 30,2 % für den Frauenanteil in der darunterliegenden Führungsebene („direct reports“ an die erste Führungsebene 
nach dem Vorstand) beschlossen. 

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 lag der Frauenanteil bei der Fraport AG in der ersten Führungsebene bei 33,3 % und in 
der zweiten Führungsebene bei 27,5 %. Im Konzern in Deutschland belief sich der Frauenanteil in der ersten Führungsebene auf 
29,7 % und in der zweiten Führungsebene auf 32,0 %. 

Der Vorstand hat 2025 bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen darüber hinaus auf Vielfalt (Diversity) geachtet 
und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von Frauen angestrebt. Hierzu wurden bereits in der Vergangenheit 
verschiedene Programme verabschiedet, die die Förderung von Frauen in Führungspositionen und die Vielfalt für Fraport fest-
schreiben. 

Geschlechterquote im Aufsichtsrat 
Gemäß § 96 Absatz 2 AktG (Grundsatz 11 DCGK) ist bei Neuwahlen und Entsendungen in den Aufsichtsrat der Fraport AG die 
gesetzliche Geschlechterquote mit einem Anteil von mindestens 30 % Frauen und mindestens 30 % Männern im Aufsichtsrat zu 
erfüllen. Der Aufsichtsrat hat im Zusammenhang mit der letzten Nachwahl zum Aufsichtsrat im Jahr 2025 beschlossen, dass diese 
Quoten von der Seite der Anteilseignervertreter und der Seite der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen sind. 
Diese Anforderungen wurden mit der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Fraport AG im Jahr 2025 erfüllt. Dieser Zielsetzung 
entsprechend besteht der Aufsichtsrat seit der Neuwahl in der Hauptversammlung 2023 beziehungsweise der Nachwahl zum 
Aufsichtsrat in der Hauptversammlung 2025 aus vier weiblichen und sechs männlichen Anteilseignervertretern sowie drei weibli-
chen und sieben männlichen Arbeitnehmervertretern. 

Die Nachwahl war erforderlich, weil mit Ablauf der Hauptversammlung am 27. Mai 2025 die Amtszeit von Herrn Frank-Peter 
Kaufmann und Herrn Lothar Klemm im Aufsichtsrat der Fraport AG endete und Herr Harry Hohmeister sein Mandat als Mitglied 
des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt hat. Die Hauptversammlung 
hat am 27. Mai 2025 Herrn Benedikt Kuhn, Herrn Dr. Michael Niggemann und Herrn Marius Weiß als Anteilseignervertreter für 
fünf Jahre in den Aufsichtsrat der Fraport AG gewählt. 

Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats; Diversitätskonzept für Aufsichtsrat und Vorstand sowie 
Nachfolgeplanung für den Vorstand; Expertise und Qualifikationsmatrix der Mitglieder des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat hat für seine Mitglieder folgendes Anforderungsprofil aufgestellt: 

Ziel ist es, den Aufsichtsrat so zu besetzen, dass eine qualifizierte Kontrolle und Beratung der Geschäftsführung des Unterneh-
mens durch den Aufsichtsrat sichergestellt ist. Dabei ist zu beachten, dass der Aufsichtsrat als Kollektivorgan in seiner Gesamtheit 
über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen 
verfügt. Es kann in diesem Zusammenhang nicht erwartet werden, dass jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied alle erforderlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen in vollem Umfang aufweist, jedoch soll für jeden Aspekt der Aufsichtsratstätigkeit mindestens ein 
Aufsichtsratsmitglied als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehen, sodass die umfassenden Kenntnisse und Erfah-
rungen durch die Gesamtheit der Aufsichtsratsmitglieder abgebildet werden. Diese sollten unter anderem ein Verständnis des 
relevanten Marktumfelds, finanzwirtschaftliche und kaufmännische Erfahrung sowie die regionale Verankerung umfassen. 
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Daneben sind von jedem Aufsichtsratsmitglied bestimmte unverzichtbare allgemeine Kenntnisse und Erfahrungen zu verlangen, 
die der Art, dem Umfang und der Komplexität der Geschäfte sowie der Risikostruktur eines international agierenden Unterneh-
mens wie der Fraport AG angemessen sind. 

Unter Wahrung der vom Aufsichtsrat festgelegten Regelaltersgrenze von 72 Jahren im Zeitpunkt der Wahl beziehungsweise 
Wiederwahl, von der im begründeten Einzelfall abgewichen werden darf, soweit keine Zweifel an der Eignung der vorgeschlage-
nen Personen bestehen und deren Wahl trotz Überschreitens der Altersgrenze im Interesse des Unternehmens zweckmäßig 
erscheint, sowie der vom Aufsichtsrat festgelegten Zielgrößen von einem Anteil von in der Regel mindestens 30 % an Anteilseig-
nervertretern im Aufsichtsrat, die zum Zeitpunkt ihrer Wahl nicht älter als 62 Jahre sind, sollen Kandidaten vorgeschlagen werden, 
die durch ihre Integrität, Leistungsbereitschaft, zeitliche Verfügbarkeit und Persönlichkeit in der Lage sind, die Aufgaben eines 
Aufsichtsratsmitglieds in einem international tätigen Unternehmen wahrzunehmen und das Ansehen der Fraport AG in der Öffent-
lichkeit zu wahren. Bei den Wahlvorschlägen ist auch auf Vielfalt (Diversity) zu achten und eine Berücksichtigung von Frauen und 
Männern entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen. Dem Aufsichtsrat sollen zudem mindestens drei unab-
hängige Mitglieder angehören. 

Kein Mitglied des Aufsichtsrats war zum Zeitpunkt der jeweils letzten (Wieder-)Wahl in den Aufsichtsrat älter als 72 Jahre. Zudem 
entsprach die Anteilseignerseite dem Anforderungsprofil für die Mitglieder des Aufsichtsrats, wonach mehr als 30 % der zur Wahl 
stehenden Kandidatinnen und Kandidaten nicht älter als 62 Jahre sein sollen. Bei der Wahl der Anteilseignervertreter im Jahr 
2023 waren fünf Kandidaten nicht älter als 62 Jahre. Auch nach der Neuwahl von drei Anteilseignervertretern im Jahr 2025 sind 
derzeit sieben Anteilseignervertreter nicht älter als 62 Jahre. Damit waren im Berichtsjahr stets mehr als 30 % der Anteilseigner-
vertreter nicht älter als 62 Jahre. 

Gemäß § 100 Absatz 5 AktG muss mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungsle-
gung und mindestens ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung verfügen. 
Laut der Empfehlung D.3 des DCGK soll der Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung aus besonderen Kenntnissen und 
Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontroll - und Risikomanagementsystemen 
bestehen und der Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung aus besonderen Kenntnissen und Erfahrungen in der 
Abschlussprüfung. Zur Rechnungslegung und Abschlussprüfung gehören gemäß der Empfehlung D.3 des DCGK auch die Nach-
haltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll zumindest auf einem der beiden 
Gebiete entsprechend sachverständig sein.  

Mit den Aufsichtsratsmitgliedern Frau Dr. Margarete Haase, die Vorsitzende des Finanz- und Prüfungsausschusses ist, und Frau 
Sonja Wärntges verfügen zwei Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Finanz- und Prüfungsausschusses über den nach  
§ 100 Absatz 5 AktG geforderten Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Darüber hinaus 
verfügt auch Frau Kathrin Dahnke über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Sinne des 
§ 100 Absatz 5 AktG. 

Frau Dr. Haase hat ein Studium zur Diplom-Kauffrau an der Wirtschaftsuniversität Wien absolviert und wurde dort promoviert. 
Zusätzlich absolvierte sie das Executive Education Programme der Harvard Business School in Boston. Frau Dr. Haase verant-
wortete im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs zahlreiche Funktionen, die sie als Expertin auf den Gebieten Rechnungslegung 
und Abschlussprüfung ausweisen. Sie war unter anderem Leiterin im Controlling, Bereichsleiterin für die Konzern-Planung und  
-Steuerung, kaufmännische Leiterin, Director Corporate Audit sowie Vorstandsmitglied von Gesellschaften des Daimler-Konzerns. 
Bis April 2018 war Frau Dr. Haase Vorstand für Corporate Finance, Human Resources und Investor Relations bei der Deutz AG. 
Seit Februar 2016 ist Frau Dr. Haase Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex.  

Frau Wärntges absolvierte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der TU Braunschweig und der Universität Hannover, 
das sie als Diplom-Ökonomin abschloss. Frau Wärntges war mehrere Jahre bei führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaften tätig und ist seit 2013 Finanzvorstand und seit 2017 zudem Vorstandsvorsitzende der BRANICKS GROUP 
AG (vormals: DIC Asset AG). In dieser Funktion verantwortet Frau Wärntges unter anderem „Environmental, Social & Gover-
nance“- und Nachhaltigkeitsthemen sowie den Nachhaltigkeitsbericht, den die BRANICKS GROUP AG (vormals: DIC Asset AG) 
seit 2011 aufstellt.  

Zusammengefasster Lagebericht Fraport-Geschäftsbericht 2025 

 

26 

Zielgrößen für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands 
Nach § 76 Absatz 4 AktG und Grundsatz 3 DCGK legt der Vorstand für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb 
des Vorstands Zielgrößen fest. 

Der Vorstand hat für die Fraport AG eine Zielgröße für den Frauenanteil in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands 
(„direct reports“ an den Vorstand) von 31,8 % und eine Zielgröße von 30,9 % für den Frauenanteil in der darunterliegenden 
Führungsebene („direct reports“ an die erste Führungsebene nach dem Vorstand) für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2026 festgelegt. Für den Konzern hat der Vorstand darüber hinaus für denselben Zeitraum eine Zielgröße für den 
Frauenanteil in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands („direct reports“ an den Vorstand) von 30,8 % und eine Ziel-
größe von 30,2 % für den Frauenanteil in der darunterliegenden Führungsebene („direct reports“ an die erste Führungsebene 
nach dem Vorstand) beschlossen. 

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 lag der Frauenanteil bei der Fraport AG in der ersten Führungsebene bei 33,3 % und in 
der zweiten Führungsebene bei 27,5 %. Im Konzern in Deutschland belief sich der Frauenanteil in der ersten Führungsebene auf 
29,7 % und in der zweiten Führungsebene auf 32,0 %. 

Der Vorstand hat 2025 bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen darüber hinaus auf Vielfalt (Diversity) geachtet 
und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von Frauen angestrebt. Hierzu wurden bereits in der Vergangenheit 
verschiedene Programme verabschiedet, die die Förderung von Frauen in Führungspositionen und die Vielfalt für Fraport fest-
schreiben. 

Geschlechterquote im Aufsichtsrat 
Gemäß § 96 Absatz 2 AktG (Grundsatz 11 DCGK) ist bei Neuwahlen und Entsendungen in den Aufsichtsrat der Fraport AG die 
gesetzliche Geschlechterquote mit einem Anteil von mindestens 30 % Frauen und mindestens 30 % Männern im Aufsichtsrat zu 
erfüllen. Der Aufsichtsrat hat im Zusammenhang mit der letzten Nachwahl zum Aufsichtsrat im Jahr 2025 beschlossen, dass diese 
Quoten von der Seite der Anteilseignervertreter und der Seite der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen sind. 
Diese Anforderungen wurden mit der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Fraport AG im Jahr 2025 erfüllt. Dieser Zielsetzung 
entsprechend besteht der Aufsichtsrat seit der Neuwahl in der Hauptversammlung 2023 beziehungsweise der Nachwahl zum 
Aufsichtsrat in der Hauptversammlung 2025 aus vier weiblichen und sechs männlichen Anteilseignervertretern sowie drei weibli-
chen und sieben männlichen Arbeitnehmervertretern. 

Die Nachwahl war erforderlich, weil mit Ablauf der Hauptversammlung am 27. Mai 2025 die Amtszeit von Herrn Frank-Peter 
Kaufmann und Herrn Lothar Klemm im Aufsichtsrat der Fraport AG endete und Herr Harry Hohmeister sein Mandat als Mitglied 
des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt hat. Die Hauptversammlung 
hat am 27. Mai 2025 Herrn Benedikt Kuhn, Herrn Dr. Michael Niggemann und Herrn Marius Weiß als Anteilseignervertreter für 
fünf Jahre in den Aufsichtsrat der Fraport AG gewählt. 

Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats; Diversitätskonzept für Aufsichtsrat und Vorstand sowie 
Nachfolgeplanung für den Vorstand; Expertise und Qualifikationsmatrix der Mitglieder des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat hat für seine Mitglieder folgendes Anforderungsprofil aufgestellt: 

Ziel ist es, den Aufsichtsrat so zu besetzen, dass eine qualifizierte Kontrolle und Beratung der Geschäftsführung des Unterneh-
mens durch den Aufsichtsrat sichergestellt ist. Dabei ist zu beachten, dass der Aufsichtsrat als Kollektivorgan in seiner Gesamtheit 
über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen 
verfügt. Es kann in diesem Zusammenhang nicht erwartet werden, dass jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied alle erforderlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen in vollem Umfang aufweist, jedoch soll für jeden Aspekt der Aufsichtsratstätigkeit mindestens ein 
Aufsichtsratsmitglied als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehen, sodass die umfassenden Kenntnisse und Erfah-
rungen durch die Gesamtheit der Aufsichtsratsmitglieder abgebildet werden. Diese sollten unter anderem ein Verständnis des 
relevanten Marktumfelds, finanzwirtschaftliche und kaufmännische Erfahrung sowie die regionale Verankerung umfassen. 
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Frau Dahnke absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen mit dem Abschluss 
zur Diplom-Kauffrau. Sie leitete die Finanzabteilung bei der Beiersdorf AG, war Direktorin für Finanzen und Mitglied des Vorstands 
für den Bereich Finanzen und Controlling bei der DMG Mori Seiki Aktiengesellschaft (vormals: GILDEMEISTER AG) und war 
Finanzvorständin (CFO) sowohl bei der OSRAM Licht AG als auch bei der Ottobock SE & Co KGaA. 

Der Aufsichtsrat der Fraport AG erfüllt damit die aktienrechtlichen Anforderungen im Hinblick auf das Erfordernis von Aufsichts-
ratsmitgliedern mit Sachverstand in den Bereichen Rechnungslegung und Abschlussprüfung. 

Dem Aufsichtsrat soll auf der Anteilseignerseite eine nach deren Einschätzung angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder 
angehören; dabei soll die Eigentümerstruktur berücksichtigt werden (vgl. Empfehlung C.6 DCGK). Hierzu hat der Aufsichtsrat 
beschlossen, dass dem Gremium mindestens drei unabhängige Anteilseignervertreter angehören sollen.  

Die oben genannten Ziele und Empfehlungen wurden und werden nach Einschätzung der Anteilseignerseite im Aufsichtsrat 
dadurch erfüllt, dass dem Aufsichtsrat im Berichtsjahr mit Frau Dr. Margarete Haase, Frau Kathrin Dahnke, Frau Prof. Dr. Ing. 
Katja Windt sowie Frau Sonja Wärntges vier von der Gesellschaft, ihrem Vorstand sowie von den kontrollierenden Aktionären 
(Land Hessen und Stadt Frankfurt) unabhängige Anteilseignervertreterinnen angehörten.  

Darüber hinaus erfüllt die Fraport AG auch die Empfehlungen C.7 und C.9 DCGK, wonach mehr als die Hälfte der Anteilseigner-
vertreter von der Gesellschaft und vom Vorstand beziehungsweise mindestens zwei der Anteilseignervertreter unabhängig vom 
kontrollierenden Aktionär sein sollen. Bei der Einschätzung der Unabhängigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats von der Gesell-
schaft und vom Vorstand soll nach der Empfehlung C.7 des DCGK unter anderem berücksichtigt werden, ob das Aufsichtsrats-
mitglied dem Aufsichtsrat seit mehr als zwölf Jahren angehört.  

Frau Dr. Haase ist nach Einschätzung der Anteilseignerseite des Aufsichtsrats trotz der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat der 
Fraport AG von mehr als zwölf Jahren (Mitglied seit 1. Januar 2011) als von der Gesellschaft und vom Vorstand unabhängig 
einzuordnen. Aufgrund ihrer Persönlichkeit, ihrer Integrität sowie ihrer Professionalität, verbunden mit langjährigen diversen berufli-
chen Tätigkeiten mit Führungsverantwortung außerhalb von Fraport, bestehen keine Zweifel im Hinblick auf ihre Unabhängigkeit 
von der Fraport AG und vom Vorstand. Frau Dr. Haase zeigt durch ihre Arbeit als Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzende des 
Finanz- und Prüfungsausschusses, dass sie in ihrer Aufsichtsratsarbeit bei der Fraport AG über die notwendige kritische Distanz 
zu der Gesellschaft und dem Vorstand verfügt. Aufgrund ihrer Souveränität führt sie offen Diskussionen mit dem Vorstand und 
hinterfragt Vorlagen kritisch. Dr. Haase ist ferner auch Mitglied des Aufsichtsrats der ING Bank und Vorsitzende des Aufsichtsrats 
der ams OSRAM AG, was ihre Unabhängigkeit von der Fraport AG und ihrem Vorstand unterstreicht. 

Auch Frau Prof. Dr.-Ing. Windt gehört dem Aufsichtsrat mehr als zwölf Jahre an (seit 11. Mai 2012). Sie war bis Ende 2025 
Mitglied der Geschäftsführung und Chief Digital Officer (CDO) der SMS group GmbH in Mönchengladbach. Seit 1. Februar 2026 
ist sie als Chief Operating Officer (COO) bei der Endress+Hauser Group tätig. Beide Unternehmen haben keine beziehungsweise 
keine wesentlichen geschäftlichen Beziehungen zur Fraport AG. Frau Prof. Dr.-Ing. Windt verfügt darüber hinaus über eine lang-
jährige wissenschaftliche Karriere und ist Mitglied der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Aufgrund ihrer 
unabhängigen akademischen und beruflichen Tätigkeit, ihrer Unabhängigkeit von geschäftlichen Interessen der Fraport AG, ihrer 
langjährigen Erfahrung und ihrer Persönlichkeit ist Frau Prof. Dr.-Ing. Windt trotz ihrer längeren Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat 
nach Einschätzung der Anteilseignerseite des Aufsichtsrats als unabhängig im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex 
anzusehen. 

Dem Aufsichtsrat gehören keine ehemaligen Mitglieder des Vorstands der Fraport AG an. 
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Der Aufsichtsrat sorgt gemeinsam mit dem Vorstand und auf Grundlage der Vorarbeit durch den Präsidialausschuss für die 
langfristige Nachfolgeplanung des Vorstands. Bei der langfristigen Nachfolgeplanung werden die Anforderungen des Aktien-
gesetzes und des DCGK berücksichtigt (zum Beispiel in Bezug auf Alter, Geschlecht sowie Bildungs- und Berufshintergrund). 
Unter Berücksichtigung der konkreten Qualifikationsanforderungen, der Struktur des Vorstands einschließlich der Ressortver-
teilung und der genannten persönlichen Kriterien entwickelt der Präsidialausschuss ein Idealprofil, auf dessen Basis er eine 
engere Auswahl von verfügbaren Kandidaten erstellt. Mit diesen Kandidaten werden strukturierte Gespräche geführt. Anschlie-
ßend wird dem Aufsichtsrat eine Empfehlung zur Beschlussfassung unterbreitet. Mit welcher Persönlichkeit eine konkrete 
Vorstandsposition besetzt werden soll, entscheidet der Aufsichtsrat im Unternehmensinteresse und unter Würdigung aller 
Umstände des Einzelfalls. Bei der Zusammensetzung des Vorstands achtet der Aufsichtsrat auch auf die Diversität in diesem 
Gremium (Empfehlung B.1 DCGK). Darüber hinaus verfolgt der Aufsichtsrat hinsichtlich des Vorstands – vor dem Hintergrund 
der ausgewiesenen Qualifikation seiner Mitglieder – derzeit noch kein ausformuliertes Diversitätskonzept. 

Der Stand der Umsetzung des Anforderungsprofils für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Fraport AG ist im Überblick in der 
nachstehenden Qualifikationsmatrix dargestellt. Die allgemeinen Anforderungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Fraport 
AG sind von allen Aufsichtsratsmitgliedern erfüllt. Dies beinhaltet ein allgemeines Verständnis der Luftverkehrswirtschaft, insbe-
sondere des Marktumfelds eines Flughafenbetreibers, der einzelnen Geschäftsfelder, der Kundenbedürfnisse, der Regionen, in 
denen die Fraport AG tätig ist, und Expertise auf dem Gebiet der Unternehmenspolitik und der strategischen Ausrichtung des 
Unternehmens sowie des Gesamt-Konzerns. Die zum Zeitpunkt dieser Erklärung im Amt befindlichen Mitglieder des Aufsichtsrats 
sind folglich in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem Fraport tätig ist, vertraut. 

Die nachstehende Tabelle enthält nähere Angaben zu den derzeitigen Mitgliedern des Aufsichtsrats. Die darin dargestellten 
Qualifikationen beruhen auf einer Selbsteinschätzung der jeweiligen Aufsichtsratsmitglieder, die vor der Abgabe der Erklärung 
zur Unternehmensführung jährlich wiederholt wird. 

  

Zusammengefasster Lagebericht Fraport-Geschäftsbericht 2025 

 

28 

Frau Dahnke absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen mit dem Abschluss 
zur Diplom-Kauffrau. Sie leitete die Finanzabteilung bei der Beiersdorf AG, war Direktorin für Finanzen und Mitglied des Vorstands 
für den Bereich Finanzen und Controlling bei der DMG Mori Seiki Aktiengesellschaft (vormals: GILDEMEISTER AG) und war 
Finanzvorständin (CFO) sowohl bei der OSRAM Licht AG als auch bei der Ottobock SE & Co KGaA. 

Der Aufsichtsrat der Fraport AG erfüllt damit die aktienrechtlichen Anforderungen im Hinblick auf das Erfordernis von Aufsichts-
ratsmitgliedern mit Sachverstand in den Bereichen Rechnungslegung und Abschlussprüfung. 

Dem Aufsichtsrat soll auf der Anteilseignerseite eine nach deren Einschätzung angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder 
angehören; dabei soll die Eigentümerstruktur berücksichtigt werden (vgl. Empfehlung C.6 DCGK). Hierzu hat der Aufsichtsrat 
beschlossen, dass dem Gremium mindestens drei unabhängige Anteilseignervertreter angehören sollen.  

Die oben genannten Ziele und Empfehlungen wurden und werden nach Einschätzung der Anteilseignerseite im Aufsichtsrat 
dadurch erfüllt, dass dem Aufsichtsrat im Berichtsjahr mit Frau Dr. Margarete Haase, Frau Kathrin Dahnke, Frau Prof. Dr. Ing. 
Katja Windt sowie Frau Sonja Wärntges vier von der Gesellschaft, ihrem Vorstand sowie von den kontrollierenden Aktionären 
(Land Hessen und Stadt Frankfurt) unabhängige Anteilseignervertreterinnen angehörten.  

Darüber hinaus erfüllt die Fraport AG auch die Empfehlungen C.7 und C.9 DCGK, wonach mehr als die Hälfte der Anteilseigner-
vertreter von der Gesellschaft und vom Vorstand beziehungsweise mindestens zwei der Anteilseignervertreter unabhängig vom 
kontrollierenden Aktionär sein sollen. Bei der Einschätzung der Unabhängigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats von der Gesell-
schaft und vom Vorstand soll nach der Empfehlung C.7 des DCGK unter anderem berücksichtigt werden, ob das Aufsichtsrats-
mitglied dem Aufsichtsrat seit mehr als zwölf Jahren angehört.  

Frau Dr. Haase ist nach Einschätzung der Anteilseignerseite des Aufsichtsrats trotz der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat der 
Fraport AG von mehr als zwölf Jahren (Mitglied seit 1. Januar 2011) als von der Gesellschaft und vom Vorstand unabhängig 
einzuordnen. Aufgrund ihrer Persönlichkeit, ihrer Integrität sowie ihrer Professionalität, verbunden mit langjährigen diversen berufli-
chen Tätigkeiten mit Führungsverantwortung außerhalb von Fraport, bestehen keine Zweifel im Hinblick auf ihre Unabhängigkeit 
von der Fraport AG und vom Vorstand. Frau Dr. Haase zeigt durch ihre Arbeit als Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzende des 
Finanz- und Prüfungsausschusses, dass sie in ihrer Aufsichtsratsarbeit bei der Fraport AG über die notwendige kritische Distanz 
zu der Gesellschaft und dem Vorstand verfügt. Aufgrund ihrer Souveränität führt sie offen Diskussionen mit dem Vorstand und 
hinterfragt Vorlagen kritisch. Dr. Haase ist ferner auch Mitglied des Aufsichtsrats der ING Bank und Vorsitzende des Aufsichtsrats 
der ams OSRAM AG, was ihre Unabhängigkeit von der Fraport AG und ihrem Vorstand unterstreicht. 

Auch Frau Prof. Dr.-Ing. Windt gehört dem Aufsichtsrat mehr als zwölf Jahre an (seit 11. Mai 2012). Sie war bis Ende 2025 
Mitglied der Geschäftsführung und Chief Digital Officer (CDO) der SMS group GmbH in Mönchengladbach. Seit 1. Februar 2026 
ist sie als Chief Operating Officer (COO) bei der Endress+Hauser Group tätig. Beide Unternehmen haben keine beziehungsweise 
keine wesentlichen geschäftlichen Beziehungen zur Fraport AG. Frau Prof. Dr.-Ing. Windt verfügt darüber hinaus über eine lang-
jährige wissenschaftliche Karriere und ist Mitglied der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Aufgrund ihrer 
unabhängigen akademischen und beruflichen Tätigkeit, ihrer Unabhängigkeit von geschäftlichen Interessen der Fraport AG, ihrer 
langjährigen Erfahrung und ihrer Persönlichkeit ist Frau Prof. Dr.-Ing. Windt trotz ihrer längeren Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat 
nach Einschätzung der Anteilseignerseite des Aufsichtsrats als unabhängig im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex 
anzusehen. 

Dem Aufsichtsrat gehören keine ehemaligen Mitglieder des Vorstands der Fraport AG an. 
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Qualifikationsmatrix: Anteilseignervertreter 
 Michael Boddenberg Dr. Bastian Bergerhoff Kathrin Dahnke Dr. Margarete Haase  
      
Mitglied seit 26.05.2020 24.05.2022 23.05.2023 01.01.2011  
gewählt/bestellt bis Mai 2028 Mai 2028 Mai 2028 Mai 2028  
Geschlecht männlich männlich weiblich weiblich  
Geburtsjahr 1959 1968 1960 1953  
Staatsangehörigkeit Deutsch Deutsch Deutsch Österreichisch  

Ausbildungshintergrund Meister im 
Fleischerhandwerk 

Promovierter Diplom-
Physiker 

Diplom-Kauffrau Promovierte Diplom-
Kauffrau 

 

Beruf 

Hessischer Staatsminister a.D. 
Mitglied des Hessischen 

Landtags 

Stadtkämmerer und 
Dezernent für Finanzen, 

Beteiligungen und Personal 
der Stadt Frankfurt am Main 

Selbstständige 
Unternehmensberaterin 

Selbstständige 
Unternehmensberaterin 

 

Unabhängigkeit von Gesellschaft und Vorstand i.S.d. DCGK 
(s. Empfehlung C.7 und C.8) 
 

X X X X  

Unabhängigkeit von Mehrheitsaktionären  
(s. Empfehlung C.9) 
 

  X X  

Personalführung/Personalmanagement X X  X  
Internationale Geschäftsaktivitäten/ 
Internationale Erfahrung 
 

  X X  

Rechnungslegung X  X X  
Abschlussprüfung   X X  
Interne Kontrollsysteme, Risikomanagement  X X X  
Recht und Compliance      
Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsberichterstattung 
 X X X X  

Strategieentwicklung und -umsetzung X X X X  
IT und Digitalisierung, Cyber- und IT-Sicherheit  X  X  

 

 
 

Qualifikationsmatrix: Arbeitnehmervertreter 
 Devrim Arslan Karina Becker-Lienemann Ines Born Hakan Bölükmese  
      
Mitglied seit 31.05.2013 23.05.2023 19.07.2022 29.05.2018  
gewählt/bestellt bis Mai 2028 Mai 2028 Mai 2028 Mai 2028  
Geschlecht männlich weiblich weiblich männlich  
Geburtsjahr 1977 1970 1989 1976  
Staatsangehörigkeit Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch/Türkisch  

Ausbildungshintergrund 

Kfz-Mechaniker Kaufmännische Ausbildung; 
Ausbildung im medizinisch-

dermatologischen Bereich 

Verwaltungsfachwirtin und 
Kauffrau für 

Bürokommunikation 

Chemielaborant, geprüfter 
Flugzeugabfertiger und 

Studium an der 
europäischen Akademie der 

Arbeit 

 

Beruf 

Vorstandsvorsitzender 
Kreisverband Flughafen 

Frankfurt der komba 
Gewerkschaft 

 
 

Vorsitzende des 
Betriebsrates der Frankfurt 
Airport Retail GmbH & Co. 

KG und Vorsitzende des 
Konzern-Betriebsrates der 
Gebr. Heinemann SE & Co. 

KG 

Gewerkschaftssekretärin 
 

(Gewerkschaft ver.di) 

Freigestelltes 
Betriebsratsmitglied des 

Gemeinschaftsbetriebs 
Fraport AG, FRA-

Vorfeldkontrolle GmbH und 
Fraport Ground Services 

GmbH 
 

 

Unabhängigkeit von Gesellschaft und Vorstand i. S. d. DCGK 
(s. Empfehlung C.7 und C.8) X Arbeitnehmer X Arbeitnehmer 

 
 
 

Unabhängigkeit von Mehrheitsaktionären  
(s. Empfehlung C.9) X X X X 

 
 
 

Personalführung/Personalmanagement X X X X  

Internationale Geschäftsaktivitäten/Internationale  
Erfahrung     

 
 
 

Rechnungslegung   X   
Abschlussprüfung      
Interne Kontrollsysteme, Risikomanagement      
Recht und Compliance   X   
Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsberichterstattung   X   
Strategieentwicklung und -umsetzung      
IT und Digitalisierung, Cyber- und IT-Sicherheit      
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 Mike Josef Benedikt Kuhn Dr. Michael Niggemann Sonja Wärntges Marius Weiß Prof. Dr.-Ing. Katja Windt 
       
 23.05.2023 27.05.2025 27.05.2025 16.10.2020 27.05.2025 11.05.2012 
 Mai 2028 Mai 2030 Mai 2030 Mai 2028 Mai 2030 Mai 2028 
 männlich männlich männlich weiblich männlich weiblich 
 1983 1986 1974 1967 1975 1969 
 Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch 
 Diplom-Politologe M.A. Politikwissenschaften Jurist Diplom-Kauffrau Jurist Promovierte Diplom-

Ingenieurin Maschinenbau 
 Oberbürgermeister der 

Stadt Frankfurt am Main 
Staatssekretär und Chef der 

Staatskanzlei des Landes 
Hessen 

Mitglied des Vorstands der 
Deutschen Lufthansa 
(Personal und Recht, 

Arbeitsdirektor) 

Vorsitzende des Vorstands 
der BRANICKS GROUP AG 

(vormals: DIC Asset AG) 

Mitglied des Hess. Landtags 
und selbstständiger 

Rechtsanwalt 

Mitglied der 
Geschäftsführung der 

Endress+Hauser Group 

 
 
 

X X  X X X 

 
 
 

 
  X X  X 

 X X X X X X 
 
 
 

 
  X X  X 

   X X   
   X X   
  X X X  X 
  X X  X X 
 
  X X X  X 

 X X X X X X 
    X  X 

 

 
 

       
 Sidar Kaya Karin Knappe Felix Kreutel Matthias Pöschko Mathias Venema Özgür Yalcinkaya 
       
 23.05.2023 08.06.2022 23.05.2023 01.01.2021 01.07.2020 23.05.2023 
 Mai 2028 Mai 2028 Mai 2028 Mai 2028 Mai 2028 Mai 2028 
 männlich weiblich männlich männlich männlich männlich 
 1989 1975 1974 1973 1972 1978 
 Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch 
 Anlagenmechaniker für 

Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik 

Physiklaborantin, Dipl.-Ing. 
Umwelttechnik/Umweltmes
stechnik und Master of Arts 

Personalentwicklung 

Diplom-Ingenieur 
(Bauingenieurwesen); 

Master of Business 
Administration 

Kfz-
Mechatroniker/Rettungssani

täter/Hauptbrandmeister 
Werkfeuerwehrmann 

Magister 
Politikwissenschaft, 

Volkswirtschaftslehre sowie 
Mittlere und Neuere 

Geschichte 

Ausbildung zum Metallbauer 

 Freigestelltes 
Betriebsratsmitglied und 

stellvertretender 
Betriebsratsvorsitzender des 

Gemeinschaftsbetriebs 
Fraport AG, FRA-

Vorfeldkontrolle GmbH und 
Fraport Ground Services 

GmbH 

VP HRP-DI Diversity and 
Inclusion 

Betriebsratsmitglied des 
Gemeinschaftsbetriebs 

Fraport AG, FRA-
Vorfeldkontrolle GmbH und 

Fraport Ground Services 
GmbH 

Bereichsleiter Immobilien 
und Energie Fraport AG 

Feuerwehrmann Fraport AG Gewerkschaftssekretär 
 

(Gewerkschaft ver.di) 

Freigestelltes 
Betriebsratsmitglied und 

stellvertretender 
Betriebsratsvorsitzender des 

Gemeinschaftsbetriebs 
Fraport AG, FRA-

Vorfeldkontrolle GmbH und 
Fraport Ground Services 

GmbH 

 
 
 

Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmer X Arbeitnehmer 

 
 
 

X X X X X X 

 X X X  X X 

 
 
 
 

X     

       
       
       
  X X  X  
  X X  X  
  X X    
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Qualifikationsmatrix: Anteilseignervertreter 
 Michael Boddenberg Dr. Bastian Bergerhoff Kathrin Dahnke Dr. Margarete Haase  
      
Mitglied seit 26.05.2020 24.05.2022 23.05.2023 01.01.2011  
gewählt/bestellt bis Mai 2028 Mai 2028 Mai 2028 Mai 2028  
Geschlecht männlich männlich weiblich weiblich  
Geburtsjahr 1959 1968 1960 1953  
Staatsangehörigkeit Deutsch Deutsch Deutsch Österreichisch  

Ausbildungshintergrund Meister im 
Fleischerhandwerk 

Promovierter Diplom-
Physiker 

Diplom-Kauffrau Promovierte Diplom-
Kauffrau 

 

Beruf 

Hessischer Staatsminister a.D. 
Mitglied des Hessischen 

Landtags 

Stadtkämmerer und 
Dezernent für Finanzen, 

Beteiligungen und Personal 
der Stadt Frankfurt am Main 

Selbstständige 
Unternehmensberaterin 

Selbstständige 
Unternehmensberaterin 

 

Unabhängigkeit von Gesellschaft und Vorstand i.S.d. DCGK 
(s. Empfehlung C.7 und C.8) 
 

X X X X  

Unabhängigkeit von Mehrheitsaktionären  
(s. Empfehlung C.9) 
 

  X X  

Personalführung/Personalmanagement X X  X  
Internationale Geschäftsaktivitäten/ 
Internationale Erfahrung 
 

  X X  

Rechnungslegung X  X X  
Abschlussprüfung   X X  
Interne Kontrollsysteme, Risikomanagement  X X X  
Recht und Compliance      
Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsberichterstattung 
 X X X X  

Strategieentwicklung und -umsetzung X X X X  
IT und Digitalisierung, Cyber- und IT-Sicherheit  X  X  

 

 
 

Qualifikationsmatrix: Arbeitnehmervertreter 
 Devrim Arslan Karina Becker-Lienemann Ines Born Hakan Bölükmese  
      
Mitglied seit 31.05.2013 23.05.2023 19.07.2022 29.05.2018  
gewählt/bestellt bis Mai 2028 Mai 2028 Mai 2028 Mai 2028  
Geschlecht männlich weiblich weiblich männlich  
Geburtsjahr 1977 1970 1989 1976  
Staatsangehörigkeit Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch/Türkisch  

Ausbildungshintergrund 

Kfz-Mechaniker Kaufmännische Ausbildung; 
Ausbildung im medizinisch-

dermatologischen Bereich 

Verwaltungsfachwirtin und 
Kauffrau für 

Bürokommunikation 

Chemielaborant, geprüfter 
Flugzeugabfertiger und 

Studium an der 
europäischen Akademie der 

Arbeit 

 

Beruf 

Vorstandsvorsitzender 
Kreisverband Flughafen 

Frankfurt der komba 
Gewerkschaft 

 
 

Vorsitzende des 
Betriebsrates der Frankfurt 
Airport Retail GmbH & Co. 

KG und Vorsitzende des 
Konzern-Betriebsrates der 
Gebr. Heinemann SE & Co. 

KG 

Gewerkschaftssekretärin 
 

(Gewerkschaft ver.di) 

Freigestelltes 
Betriebsratsmitglied des 

Gemeinschaftsbetriebs 
Fraport AG, FRA-

Vorfeldkontrolle GmbH und 
Fraport Ground Services 

GmbH 
 

 

Unabhängigkeit von Gesellschaft und Vorstand i. S. d. DCGK 
(s. Empfehlung C.7 und C.8) X Arbeitnehmer X Arbeitnehmer 

 
 
 

Unabhängigkeit von Mehrheitsaktionären  
(s. Empfehlung C.9) X X X X 

 
 
 

Personalführung/Personalmanagement X X X X  

Internationale Geschäftsaktivitäten/Internationale  
Erfahrung     

 
 
 

Rechnungslegung   X   
Abschlussprüfung      
Interne Kontrollsysteme, Risikomanagement      
Recht und Compliance   X   
Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsberichterstattung   X   
Strategieentwicklung und -umsetzung      
IT und Digitalisierung, Cyber- und IT-Sicherheit      
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Compliance 
Die Sicherstellung integren Handelns aller Beschäftigten weltweit hat für Fraport eine hohe Bedeutung. Compliance ist eine 
zentrale Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Zur Sicherstellung regelkonformen Verhaltens gelten bei 
Fraport Richtlinien, die von den Beschäftigten einzuhalten sind. Der im Fraport-Konzern weltweit geltende Verhaltenskodex 
für Beschäftigte spiegelt die bei Fraport gelebte Wertekultur wider und enthält die Vorgabe, mit den wirtschaftlichen, jurist i-
schen und moralischen Herausforderungen des Geschäftsalltags verantwortungsbewusst umzugehen und entsprechend zu 
handeln. Der Verhaltenskodex wird fortlaufend überprüft und bei Bedarf aktualisiert.  

Für Beschäftigte, Kunden, Lieferanten und sonstige Dritte stehen weltweit mehrere Wege zur Verfügung, um potenzielle 
Compliance-Verstöße sicher und vertrauenswürdig melden zu können. Darunter fallen auch Hinweise auf Verstöße gegen 
das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, wie Menschenrechtsverstöße sowie Umweltdelikte. Fraport hat hierfür ein elektro-
nisches Hinweisgebersystem eingerichtet und eine externe Ombudsperson benannt. Beschäftigte können sich darüber hinaus  
an interne Vertrauenspersonen wenden. Die eingegangenen Hinweise werden sorgfältig und gewissenhaft bewertet und 
untersucht. Compliance-Verstöße werden systematisch geahndet und festgestellte Missstände werden beseitigt. Hinweis-
gebende werden durch höchste Vertraulichkeit und, sofern möglich, durch Sicherstellung ihrer Anonymität geschützt. Die 
Beschäftigten von Fraport werden regelmäßig über verschiedene interne Kanäle zum Thema Compliance informiert und 
absolvieren Schulungen dazu. Den Beschäftigten stehen über Informationsportale der Verhaltenskodex und die übrigen im 
Fraport-Konzern jeweils maßgeblichen Compliance-Regelwerke zur Verfügung. Fraport beschreibt in einem Lieferantenkodex 
die Anforderungen und Grundsätze für die Zusammenarbeit mit Auftragnehmern, Lieferanten und Dienstleistern. Der ver-
traglich zu vereinbarende Lieferantenkodex verpflichtet diese, die jeweils geltenden nationalen Gesetze und die relevanten 
international anerkannten Normen, Leitsätze und Prinzipien einzuhalten, wie sie auch im Verhaltenskodex verankert sind. 

Das Compliance-Management-System (CMS) von Fraport ist ein systematisches Instrument, um rechts- und regelkonformes 
Verhalten im Konzern zu erreichen. Ziel des CMS ist eine integre und wertebasierte Unternehmensführung, die über eine 
bloße Normtreue hinausgeht. Grundlage und Ausgangspunkt für das CMS der Fraport AG ist eine rollierende Compliance-
Risikoanalyse (CRA), zu deren Schwerpunkten unter anderem die Bekämpfung von Korruption gehört. Beim Compliance -
System im Fraport-Konzern ist zwischen zentraler und lokaler Ebene zu unterscheiden. Der Gesamtvorstand der Fraport AG 
trägt dabei die Verantwortung für die Organisation des Themas Compliance auch im Fraport -Konzern. Er hat den Leiter des 
Zentralbereichs „Rechtsangelegenheiten und Compliance“, der zugleich als Chief Compliance Officer fungiert, mit der Weiter-
entwicklung, der Organisation und dem Betrieb des CMS der Fraport AG beauftragt. Die Konzern-Gesellschaften sind ver-
pflichtet, ein lokales CMS nach in den einschlägigen Konzern-Richtlinien vorgegebenen Mindestvorgaben einzurichten. Die 
Verantwortung für die einzelnen CMS im Konzern liegt bei dem lokalen Management der jeweiligen Konzern-Gesellschaft. Die 
zentrale CMS-Organisation ist verantwortlich für die Konzern-Vorgaben zu Mindestanforderungen an die Ausgestaltung der 
lokalen CMS. Der Finanz- und Prüfungsausschuss wird durch den Vorstand mindestens einmal jährlich über den Stand des 
CMS im Konzern unterrichtet. 
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Verantwortungsvolle Unternehmensführung 
Fraport ist ein sozial und partnerschaftlich orientierter Konzern. Ziel ist es, an allen Standorten und in allen Geschäftsbereichen 
im Wettbewerb zu bestehen und so Arbeitsplätze mit fairen und gerechten Arbeitsbedingungen zu sichern. Fraport bietet gute 
Arbeitsbedingungen auf der Basis von Tarifverträgen, berufliche und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie eine 
ausgeprägte Unternehmensethik. Das seit Langem bestehende Ziel von Fraport, allen Beschäftigten hohe Arbeitsplatzsicherheit 
zu bieten, ist gerade im aktuellen Arbeitsmarkt ein bedeutender Faktor für die Attraktivität von Fraport als Arbeitgeber. Auch ein 
ganzheitlicher, integrierter Arbeits- und Gesundheitsschutz ist wesentlicher Bestandteil der unternehmerischen Gesamtverant-
wortung Fraports. Sowohl am Standort Frankfurt als auch an den Konzern-Flughäfen wurden entsprechend umfassende Schutz-
maßnahmen ergriffen.  

Ziel der Konzern-Strategie Fraport.2030 ist es, die Kundinnen und Kunden zu begeistern und aus finanzwirtschaftlicher Perspek-
tive die gesetzten Ziele beim EBITDA und Free Cash Flow im Jahr 2030 zu erreichen. Dieser Anspruch spiegelt sich in den drei 
zentralen strategischen Prioritäten wider: Wachstum & Nachhaltigkeit, Effizienz & Innovation sowie Top-Arbeitgeber. 

Die Unternehmensstrategie enthält neben den genannten finanziellen Zielen somit auch ökologische und soziale Prioritäten und 
bildet hierdurch das Grundverständnis von Fraport für eine ausgewogene Unternehmensführung ab. Mit „Wachstum & Nachhal-
tigkeit“, „Effizienz & Innovation“ und „Top-Arbeitgeber“ ist das Thema Nachhaltigkeit eine der strategischen Prioritäten des Fraport-
Konzerns. Der Fraport-Konzern sieht sich in diesem Rahmen zu einem nachhaltigen, schonenden und vorsorgenden Umgang 
mit natürlichen Ressourcen und der Umwelt verpflichtet. Das Thema Nachhaltigkeit hatte bei Fraport bereits in den vergangenen 
Jahren eine besondere Bedeutung. Erklärtes Ziel der Fraport AG und des Fraport-Konzerns ist es, bis 2045 Neutralität im Hinblick 
auf alle Treibhausgase (Net Zero) in Scope 1 (direkte Emissionen) und 2 (indirekte Emissionen) zu erreichen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wurden sowohl für die Fraport AG als auch für den Fraport-Konzern ambitionierte Meilensteine für Reduzierungen von 
Treibhausgasen auf dem Weg zur angestrebten Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045 beschlossen. Im Jahr 2022 wurde 
hierfür ein „Masterplan Dekarbonisierung“ zur Erreichung der Klimaschutzziele von Fraport verabschiedet.  

Nach der Fraport AG wurde der „Masterplan Dekarbonisierung“ im Laufe des Geschäftsjahres 2023 erfolgreich im gesamten 
Fraport-Konzern ausgerollt. In diesem Rahmen haben die Auslandsbeteiligungen analog zum Vorgehen am Standort Frankfurt 
Maßnahmen für einen CO2-Reduktionspfad definiert. Für die kontinuierliche Überwachung der Umsetzung des „Masterplans Dekar-
bonisierung“ wurde ein Dekarbonisierungsboard geschaffen, das regelmäßig über den Stand der Umsetzung an den Vorstand 
berichtet. Beispiele für die zahlreichen konkreten Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen sind die Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage an der Landebahn Nord-West, der zunehmende Einkauf von Grünstrom und der Ausbau der 
Infrastruktur für alternative Antriebe von Fahrzeugen am Standort Frankfurt. Basierend auf den Erkenntnissen des Dekarbonisie-
rungsboards hat der Vorstand im Jahr 2024 beschlossen, nicht nur CO2-Emissionen, sondern sämtliche Treibhausgase in die 
Reduktionsziele einzubeziehen und dabei auf Treibhausgasneutralität (Net Zero) als neues, übergreifendes Konzern-Ziel abzu-
stellen. Danach verpflichtet sich der Fraport-Konzern, bis zum Jahr 2045 an seinem Heimatstandort Frankfurt sowie an allen 
weiteren vollkonsolidierten Standorten weltweit das Ziel Net Zero in Scope 1 und 2 zu erreichen. Damit folgt Fraport der Net-Zero 
Initiative des ACI Europe (Airports Council International Europe) und einer Vielzahl weiterer internationaler Flughäfen. 

Neben der Verfolgung der finanzwirtschaftlichen Ziele ist die Berücksichtigung der durch den Vorstand definierten nichtfinanziellen 
Kriterien Teil der Vorstandsbefassungen. Mittels nichtfinanzieller Kennzahlen wie der Treibhausgasemissionen, die zum 30. Juni 
und zum 31. Dezember eines Kalenderjahres erhoben werden, und der Zufriedenheit der Beschäftigten, die jährlich ermittelt wird, 
misst das Unternehmen regelmäßig den Grad der Zielerreichung. Die Unternehmensplanung enthält Projekte und Maßnahmen 
zur Erreichung der finanziellen und der nachhaltigkeitsbezogenen Ziele. Auch die Höhe der Vergütung der Mitglieder des Vor-
stands ist an die Erreichung wesentlicher Konzern-Ziele – insbesondere das nachhaltige Wachstum in Frankfurt am Main und 
international sowie die Steigerung der Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit – gekoppelt. Die seit dem 1. Januar 2025 geltenden 
Änderungen des Vorstandsvergütungssystems zielen insbesondere darauf ab, die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Fraport-Konzerns noch stärker zu incentivieren. 

Schließlich engagiert sich die Fraport AG durch Vereinsförderungen und die Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeiten gesell-
schaftlich, kulturell und sozial. 

Weitere Unternehmensführungspraktiken sind auf der Webseite des Unternehmens unter  www.fraport.de öffentlich zugänglich.  
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Compliance 
Die Sicherstellung integren Handelns aller Beschäftigten weltweit hat für Fraport eine hohe Bedeutung. Compliance ist eine 
zentrale Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Zur Sicherstellung regelkonformen Verhaltens gelten bei 
Fraport Richtlinien, die von den Beschäftigten einzuhalten sind. Der im Fraport-Konzern weltweit geltende Verhaltenskodex 
für Beschäftigte spiegelt die bei Fraport gelebte Wertekultur wider und enthält die Vorgabe, mit den wirtschaftlichen, jurist i-
schen und moralischen Herausforderungen des Geschäftsalltags verantwortungsbewusst umzugehen und entsprechend zu 
handeln. Der Verhaltenskodex wird fortlaufend überprüft und bei Bedarf aktualisiert.  

Für Beschäftigte, Kunden, Lieferanten und sonstige Dritte stehen weltweit mehrere Wege zur Verfügung, um potenzielle 
Compliance-Verstöße sicher und vertrauenswürdig melden zu können. Darunter fallen auch Hinweise auf Verstöße gegen 
das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, wie Menschenrechtsverstöße sowie Umweltdelikte. Fraport hat hierfür ein elektro-
nisches Hinweisgebersystem eingerichtet und eine externe Ombudsperson benannt. Beschäftigte können sich darüber hinaus  
an interne Vertrauenspersonen wenden. Die eingegangenen Hinweise werden sorgfältig und gewissenhaft bewertet und 
untersucht. Compliance-Verstöße werden systematisch geahndet und festgestellte Missstände werden beseitigt. Hinweis-
gebende werden durch höchste Vertraulichkeit und, sofern möglich, durch Sicherstellung ihrer Anonymität geschützt. Die 
Beschäftigten von Fraport werden regelmäßig über verschiedene interne Kanäle zum Thema Compliance informiert und 
absolvieren Schulungen dazu. Den Beschäftigten stehen über Informationsportale der Verhaltenskodex und die übrigen im 
Fraport-Konzern jeweils maßgeblichen Compliance-Regelwerke zur Verfügung. Fraport beschreibt in einem Lieferantenkodex 
die Anforderungen und Grundsätze für die Zusammenarbeit mit Auftragnehmern, Lieferanten und Dienstleistern. Der ver-
traglich zu vereinbarende Lieferantenkodex verpflichtet diese, die jeweils geltenden nationalen Gesetze und die relevanten 
international anerkannten Normen, Leitsätze und Prinzipien einzuhalten, wie sie auch im Verhaltenskodex verankert sind. 

Das Compliance-Management-System (CMS) von Fraport ist ein systematisches Instrument, um rechts- und regelkonformes 
Verhalten im Konzern zu erreichen. Ziel des CMS ist eine integre und wertebasierte Unternehmensführung, die über eine 
bloße Normtreue hinausgeht. Grundlage und Ausgangspunkt für das CMS der Fraport AG ist eine rollierende Compliance-
Risikoanalyse (CRA), zu deren Schwerpunkten unter anderem die Bekämpfung von Korruption gehört. Beim Compliance -
System im Fraport-Konzern ist zwischen zentraler und lokaler Ebene zu unterscheiden. Der Gesamtvorstand der Fraport AG 
trägt dabei die Verantwortung für die Organisation des Themas Compliance auch im Fraport -Konzern. Er hat den Leiter des 
Zentralbereichs „Rechtsangelegenheiten und Compliance“, der zugleich als Chief Compliance Officer fungiert, mit der Weiter-
entwicklung, der Organisation und dem Betrieb des CMS der Fraport AG beauftragt. Die Konzern-Gesellschaften sind ver-
pflichtet, ein lokales CMS nach in den einschlägigen Konzern-Richtlinien vorgegebenen Mindestvorgaben einzurichten. Die 
Verantwortung für die einzelnen CMS im Konzern liegt bei dem lokalen Management der jeweiligen Konzern-Gesellschaft. Die 
zentrale CMS-Organisation ist verantwortlich für die Konzern-Vorgaben zu Mindestanforderungen an die Ausgestaltung der 
lokalen CMS. Der Finanz- und Prüfungsausschuss wird durch den Vorstand mindestens einmal jährlich über den Stand des 
CMS im Konzern unterrichtet. 
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Weitere Angaben 
Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat 
Die Grundzüge des Vergütungssystems sowie die Offenlegung der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäfts-
jahr 2025 erfolgen im Vergütungsbericht. Der Vergütungsbericht wurde einer formellen und inhaltlichen Prüfung durch den 
Abschlussprüfer Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, unterzogen. Der Vergütungsbericht ist als 
gesondertes Dokument unter  www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html veröffentlicht. 

Erwerb oder Veräußerung von Aktien der Gesellschaft (Directors’ Dealings) 
Gemäß Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) sind Organmitglieder und sonstige Führungspersonen (Directors) und 
mit ihnen in enger Beziehung stehende Personen gesetzlich verpflichtet, den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien der  
Fraport AG oder sich darauf beziehender Finanzinstrumente offenzulegen, soweit der Wert der innerhalb eines Kalenderjahres 
getätigten Geschäfte die Summe von 50.000 € übersteigt. Die Mitteilungen darüber werden unverzüglich von der Fraport AG 
veröffentlicht. 

Anteilsbesitz der Organe 
Der Gesamtaktienbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder liegt unterhalb von 1 % der von der Fraport AG insgesamt 
ausgegebenen Aktien.  

Risiko- und Chancenmanagement 
Corporate Governance bedeutet für Fraport auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Unternehmensrisiken und -chancen. 
Aus diesem Grund hat Fraport ein umfassendes konzernweites Risiko- und Chancenmanagementsystem eingeführt. Die Struktur 
des Risiko- und Chancenmanagementsystems sowie ein Bericht über wesentliche Risiken und unternehmerische Chancen 
werden durch den Vorstand im zusammengefassten Lagebericht zum Geschäftsjahr eingehend dargestellt. Unterjährige Verän-
derungen wesentlicher Risiken oder die Erschließung wesentlicher Chancen werden je nach Bedeutung für das Unternehmen 
entweder per Ad-hoc-Mitteilung oder im Rahmen der unterjährigen Finanzberichterstattung veröffentlicht.  

Das Interne Kontrollsystem (IKS) sowie das Risikomanagementsystem (RMS) sind durch Richtlinien im Fraport-Konzern implemen-
tiert. Im Risikomanagementsystem werden auch die Maßnahmen zur Erfüllung der nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensziele 
(fortlaufend) einer Abweichungsanalyse unterzogen.  

Zur Angemessenheitsprüfung werden die Prozesse, Risiken und Kontrollen im zentralen IKS jährlich überprüft und aktualisiert. 
Die Wirksamkeitsprüfung des IKS erfolgt durch ein jährliches Control-Self-Assessment durch die Kontrollverantwortlichen mit 
Freigabe durch die Prozessverantwortlichen (Vier-Augen-Prinzip). Die Ergebnisse des Control-Self-Assessments werden jährlich 
im Finanz- und Prüfungsausschuss präsentiert. Das IKS sowie die Weiterentwicklung des RMS werden durch die Interne Revision 
überprüft. 

Das Risikofrüherkennungssystem ist zudem Bestandteil der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer. Die Wirksam-
keit des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der Abschlussprüfung wird 
durch den Aufsichtsrat überwacht. Für Fraport übernimmt dies gemäß § 107 Absatz 3 AktG der Finanz- und Prüfungsausschuss 
des Aufsichtsrats der Fraport AG. 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
Fraport erstellt seinen Konzern-Abschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäi-
schen Union anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Absatz 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften. 
Nach § 315 Absatz 5 HGB wird ein zusammengefasster Lagebericht erstellt. Der Jahresabschluss der Fraport AG wird nach den 
Vorschriften des HGB erstellt. Nähere Angaben zu den Grundsätzen der Bilanzierung liefern die Anhänge der jeweiligen Ab-
schlüsse. Der Jahres- und der Konzern-Abschluss werden innerhalb von 90 Tagen nach Ende des Geschäftsjahres veröffentlicht.  

Der Jahres- und Konzern-Abschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht von Fraport werden entsprechend § 316 HGB 
durch einen Abschlussprüfer geprüft. Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung 2025 ist dies für das Geschäftsjahr 2025 
die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main (nachfolgend: Deloitte). Vor der Unterbreitung des Wahl-
vorschlags haben der Aufsichtsrat und sein Finanz- und Prüfungsausschuss eine Unabhängigkeitserklärung von Deloitte ein-
geholt. Die Prüfung des Konzern-Abschlusses und des zusammengefassten Lageberichts erfolgte in Übereinstimmung mit 
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§ 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Mit dem Abschlussprüfer 
wurde vereinbart, dass er den Aufsichtsrat der Fraport AG über während der Prüfung auftretende mögliche Ausschluss- oder 
Befangenheitsgründe sofort unterrichtet, soweit diese nicht unverzüglich beseitigt werden. Der Abschlussprüfer soll unverzüglich 
auch über alle für die Aufgaben des Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse berichten, die sich bei der 
Prüfung des Konzern-Abschlusses und des zusammengefassten Lageberichts ergeben. Darüber hinaus hat der Abschlussprüfer 
den Aufsichtsrat zu informieren beziehungsweise im Prüfungsbericht zu vermerken, wenn er bei der Prüfung des Konzern -
Abschlusses oder des zusammengefassten Lageberichts Tatsachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der vom Vorstand und vom 
Aufsichtsrat nach § 161 AktG abgegebenen Entsprechenserklärung ergeben. 

Der Abschlussprüfer nahm unterjährig auch an den Beratungen des Finanz- und Prüfungsausschusses zu den Konzern-Zwischen-
abschlüssen und an den Beratungen des Aufsichtsrats der Fraport AG über den Jahres- und Konzern-Abschluss teil. Entsprechend 
der Empfehlung D.10 des DCGK diskutierte der Finanz- und Prüfungsausschuss mit dem Abschlussprüfer die Einschätzung des 
Prüfungsrisikos, die Prüfungsstrategie und Prüfungsplanung sowie die Prüfungsergebnisse. Die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses Frau Dr. Haase tauschte sich regelmäßig mit dem Abschlussprüfer über den Fortgang der Prüfung aus und berichtete dem 
Ausschuss hierüber. Der Finanz- und Prüfungsausschuss berät regelmäßig mit dem Abschlussprüfer auch ohne den Vorstand. 

Offenlegung der Zusammengefassten Erklärung zur Unternehmensführung 
Die Zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung hat der Vorstand am 17. März 2026 unter  www.fraport.de/corpo-
rategovernance offengelegt. 

Zusammengefasster Lagebericht Fraport-Geschäftsbericht 2025 
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Weitere Angaben 
Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat 
Die Grundzüge des Vergütungssystems sowie die Offenlegung der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäfts-
jahr 2025 erfolgen im Vergütungsbericht. Der Vergütungsbericht wurde einer formellen und inhaltlichen Prüfung durch den 
Abschlussprüfer Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, unterzogen. Der Vergütungsbericht ist als 
gesondertes Dokument unter  www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html veröffentlicht. 

Erwerb oder Veräußerung von Aktien der Gesellschaft (Directors’ Dealings) 
Gemäß Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) sind Organmitglieder und sonstige Führungspersonen (Directors) und 
mit ihnen in enger Beziehung stehende Personen gesetzlich verpflichtet, den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien der  
Fraport AG oder sich darauf beziehender Finanzinstrumente offenzulegen, soweit der Wert der innerhalb eines Kalenderjahres 
getätigten Geschäfte die Summe von 50.000 € übersteigt. Die Mitteilungen darüber werden unverzüglich von der Fraport AG 
veröffentlicht. 

Anteilsbesitz der Organe 
Der Gesamtaktienbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder liegt unterhalb von 1 % der von der Fraport AG insgesamt 
ausgegebenen Aktien.  

Risiko- und Chancenmanagement 
Corporate Governance bedeutet für Fraport auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Unternehmensrisiken und -chancen. 
Aus diesem Grund hat Fraport ein umfassendes konzernweites Risiko- und Chancenmanagementsystem eingeführt. Die Struktur 
des Risiko- und Chancenmanagementsystems sowie ein Bericht über wesentliche Risiken und unternehmerische Chancen 
werden durch den Vorstand im zusammengefassten Lagebericht zum Geschäftsjahr eingehend dargestellt. Unterjährige Verän-
derungen wesentlicher Risiken oder die Erschließung wesentlicher Chancen werden je nach Bedeutung für das Unternehmen 
entweder per Ad-hoc-Mitteilung oder im Rahmen der unterjährigen Finanzberichterstattung veröffentlicht.  

Das Interne Kontrollsystem (IKS) sowie das Risikomanagementsystem (RMS) sind durch Richtlinien im Fraport-Konzern implemen-
tiert. Im Risikomanagementsystem werden auch die Maßnahmen zur Erfüllung der nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensziele 
(fortlaufend) einer Abweichungsanalyse unterzogen.  

Zur Angemessenheitsprüfung werden die Prozesse, Risiken und Kontrollen im zentralen IKS jährlich überprüft und aktualisiert. 
Die Wirksamkeitsprüfung des IKS erfolgt durch ein jährliches Control-Self-Assessment durch die Kontrollverantwortlichen mit 
Freigabe durch die Prozessverantwortlichen (Vier-Augen-Prinzip). Die Ergebnisse des Control-Self-Assessments werden jährlich 
im Finanz- und Prüfungsausschuss präsentiert. Das IKS sowie die Weiterentwicklung des RMS werden durch die Interne Revision 
überprüft. 

Das Risikofrüherkennungssystem ist zudem Bestandteil der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer. Die Wirksam-
keit des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der Abschlussprüfung wird 
durch den Aufsichtsrat überwacht. Für Fraport übernimmt dies gemäß § 107 Absatz 3 AktG der Finanz- und Prüfungsausschuss 
des Aufsichtsrats der Fraport AG. 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
Fraport erstellt seinen Konzern-Abschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäi-
schen Union anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Absatz 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften. 
Nach § 315 Absatz 5 HGB wird ein zusammengefasster Lagebericht erstellt. Der Jahresabschluss der Fraport AG wird nach den 
Vorschriften des HGB erstellt. Nähere Angaben zu den Grundsätzen der Bilanzierung liefern die Anhänge der jeweiligen Ab-
schlüsse. Der Jahres- und der Konzern-Abschluss werden innerhalb von 90 Tagen nach Ende des Geschäftsjahres veröffentlicht.  

Der Jahres- und Konzern-Abschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht von Fraport werden entsprechend § 316 HGB 
durch einen Abschlussprüfer geprüft. Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung 2025 ist dies für das Geschäftsjahr 2025 
die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main (nachfolgend: Deloitte). Vor der Unterbreitung des Wahl-
vorschlags haben der Aufsichtsrat und sein Finanz- und Prüfungsausschuss eine Unabhängigkeitserklärung von Deloitte ein-
geholt. Die Prüfung des Konzern-Abschlusses und des zusammengefassten Lageberichts erfolgte in Übereinstimmung mit 
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